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allgemeine

Organ ber fdjtoet$crifdjcît Irmee.

Per SijtDti). JRHitarjtttftrift XXXIX. Mrgattg.

Söafel» XIX. 5at)roanß. 1873 ÄTr. 4.
©rfdjefnt fn wödjentlldjen SRummem. ©er 3*rel« per ©emetter fft franto burdj bie ©djweij §r. 3. 50.

©tc '-Befüllungen werten birett an bfe „©ajmeigbauferifaje S3erlaû«blld)tianbluug iti ©afet" abreffirt, ber iBetrag wftb
bei ben auswärtigen Stbonnenten burdj Stadjnafjme erhoben. Sm ?lu«laube neljmcn ade 33udjrjanbtungen SBefleffungen an.

BerantwortUdje SRebaftion: Dberft SBtctanb unb SRajor »on ©Igger.

Sniffili: ©fe militätlfajeit gragen »or ber legten 33iinbe«»er|'ammlung (Säjfuß). — ©a« neue ®al»enfcuer--®cfdjüj5 be«

Dbetfl »on Slltertfni. — ©et Ärfeg fn Stallen 1859. — ©ibgeneffenfdjaft*: Sdjafflaufcn: Slu« bem Dffijicr«»ereln. — Slustano:
SBelgfen: lieber ba« ©eftfc jur SRcorganifation ber Slrmce. — ÏBctlln: ©cr SBitnitienecrfaj} wäljrenb be« ©efedjte«. — Deftrefdj:
Ucbcr bie taftifdjen getjtcn be« Äriege« 1870/71. — ©ptadjfeiintniffe in ber öftreidjifdjen Sltmce. — iöeilaae jur Allgemeinen
©djweij. S«tllt.*Stg. : ©ibgenôffifaje 3»fUtätfdjulen fm Saljre 1873.

Iute müttärtf^en iFritpn nor fcer legten

#un0tßt>nfantmlunß.

(@cblu§.)

©fcejtalfurfe f ür Of fijier e uub Äabre«
(Slnfafe gr. 39,000). Setm f p e j l e 11 en S r a t n

luti, Wiltbtx im legten 3abr auëgejetcbnete SRefultate

gebabt, foli btefe« 3a&r eirte etwas" größere Slnjabl
Dfpjiere Sbeil net>men unb befjbalb ber Ärebft »on

4500 auf 6000 gr. erböbt werben. — Da im legten

3abr fein »tjrotecbnifcber Äur« ftattfanb, fod
biefe« 3aljr ein foldjer in einem etwa« »ergröfjetten
SRafjfìab ftattffnbcn unb ber Ärebit oon 3000 auf
4000 gr. erböbt werben.

Ä ur« für Dffijier e beê Sir t Werl «Rabe«.
Da ber Äur« im laufenben 3abre wegen Äranftjelt
ber betreffenben Snftruftoren nicbt abgehalten werben

fonnte, fo baben 1873 eine grófjere Slnjabl Offijiere
baran Sbeil ju nebmen; baber tie Sermebrung be«

Slnfafce« »on 8000 auf 12,000 gr. — (Sine Sir t il
Ieri esSnftruftorenfcfjule fet aucb furba«
närbfte Sabr febr am $(a$e, namentlicb mit 4>in=

Hebt auf bie febr jabtreieben 3nfirurtion«af»iranten ;
e« wirb baber ^»iefäv ein Ärebit »on gr. 5000 bes

»taigt.
Äur« für Dffijiere ber leiebten Slitti»

Urie, Slnfafc 12,000 gr. Da ben SBieberboîung«=

furfen ber SlrtiUerie gewóbnlicb nur febr wenig Qn*
jfruftion«petfonal jugetbeilt werben fann, fo mufj bie

Snffruftion ber SRannfcbaft fafî ganj in bie #ânbe
ber Srutopenoffijtere gelegt werben, ©t ift baber

burc&au« notbwenbig, bie Dffijiere mit bem »om

frfibern fo febr abweiebenben .jplntcrlabungëmateriat
bor ben SBiebetbolungéfurfen gebôrig »ertraut ju
macben. 3n biefen Äur« würben bie ben2Bieberbolungê=
fur« ju befieben bibenben Dffijfere ber leiebten S3at«

terten einberufen werben, mit 3lu«nabme berjentgen,
»elcbe bereit« ©cbulen ober 3Bitberbolung«furfe mit-

gemaebt b«ben, in welcben ba« neue 8,4cm. Tlatt*
xial jur SSeiwentung gelangte. Um bie 3nßruftton
ber Dffijiere môglicbfi forgfdltfg betreiben ju tonnen,
würbe ber Äur« in mebrere Slbtbeilunger. jerfaflen.

Äa.oailerie. a. SRefrutenfcbulen, Slns

fafe gr. 173,000. 3n golge ber »orgenommenen
ïUerfucbc mit bem Äarabiner würbe berett« fm 3abr
187Qdri>i; ©ebuljett fur bte 2)ragoner »on 42 auf
60.Sage erbebt unb feitber beibehalten, gür bie

©utben war bte gleicbe ©cbulbauer »orgefcblagen;
bingegen müfjte man ficb bier ebenfaQ« an bie ges

fefcltcbe Utttenicbt«jett balten. Slucb bier würbe auf
bie erbebten ßeben«mitteltoretfe SRücfficbt genommen.

b. 2öieberbolung«f urf e. Slucb bier fonnte

auf eine ©rböbung ber Unterricbt«jeit für bie Dxa*

goner »on 6 auf 12 Sage für ben 3lu«jug unb »on
1 bi« 6 Sage für bie SReferoe} unb bei ben ©utben
oon 4 auf 6 Sage für ben Stu«jug unb 1 auf 4 Sage
für bie SReferoe nicbt eingetreten werben au« ben an=

geführten ©rünben- greilid) mufj nun bei ber at*
genwärttgen Danex ber SBteberbolungêfurfe barauf
»erjtcbtet werben, bte SDragoner in $anbbabung ber

geuerwaffen ju üben, ©i fann baber aucb bte S3ewaff=

nung berjenigen SDragoner, welcbe nicbt im 5Refru=

tenfur« auf ben Äarabiner eingeübt werben, nicbt fiatt*
finben. Slnfafcfûr bie 3Bieberbolung«furfe 163,000 gr.

c. ©fcejtalf ur'fe. 1) SRemonten. Dit SRe*

montenfurfe »erfeblen bei ber gegenwartigen 2)ienfi=
bauer ibren ßweef »ollflânbfg \ bingegen fonnte man
ani »erfebiebenen ©rünben auf eine Verlängerung
ber Äurfe »on 10 auf 20 Sage nicbt eintreten, ber

Stnfafc, gr, 11,500, bleibt baber ber blêberige;
2) ©üejialunterridjt für bfe Dffijiere
unblluterofftjiere, gr. 23,500; ber bi«berige
Slnfatj für bie Äorporal«fcbule unb ben fpejfeHen
SReitfur« wirb beibebalten. SDie ©rböbung »on

10,000 gr. ifi jur Slbbaltung eine« ©»ejtalfurfe«
beftimmt, in welcben bfe (Sbefö ber ©cbwabronen
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Me militärischen Frugen vor der letzten

Bundesversammlung.

(Schluß.)

Spezialkurse für Offiziere und Kadres
(Ansatz Fr. 39.000). Beim speziellenTrain-
kurs, welcher im letzten Jahr ausgezeichnete Resultate

gehabt, soll dieses Jahr eine etwas größere Anzahl
Offtzicre Thcil nehmen und deßhalb dcr Kredit von
4S00 auf 6000 Fr. erhöht werden. — Da im letzten

Jahr kein pyrotechnischer Kurs stattfand, soll

dieses Jahr ein solcher in einem etwas vergrößerten

Maßstab stattfinden und der Kredit vvn 3000 auf
4000 Fr. erhöht werden.

Kurs für Offiziere des Artillerie stabes.
Da der KurS im laufenden Jahre wegen Krankheit
der betreffenden Jnstruktoren nicht abgehalten werden

konnte, so haben 1873 eine größere Anzahl Offiziere
daran Theil zu nehmen; daher è ie Vermehrung des

Ansatzes von 8000 auf 12.000 Fr. — Eine Ar t il -
leri e-Jnstruktorenfchule set auch für das

nächste Jahr sehr am Platze, namentlich mit Hin-
ficht auf die sehr zahlreichen Jnstrukttonsaspiranten;
eö wird daher hiefür ein Kredit von Fr. 50S0

bewilligt.

KurS für Offiziere der leichten Artillerie,

Ansatz 12.000 Fr. Da den Wiederholung«
kursen der Artillerie gewöhnlich nur sehr wenig
Jnstruktionspersonal zugetheilt werden kann, so muß die

Instruktion der Mannschaft fast ganz in die Hände
der Truppenoffiziere gelegt werden. Es ist daher

durchaus nothwendig, die Offiziere mit dem vom
frühern so sehr abweichenden Htntcrladungsmaterial
vor den Wiederholungskursen gehörig vertraut zu
machen. Jn diesen Kurs würden dic den Wiederholungskurs

zu bestehen habenden Offiziere der leichten
Batterien einberufen werden, mit Ausnahme derjenigen,
welche bereits Schulen vder Wtedcrholungskurse mit¬

gemacht haben, in welchen das neue 8,4«m. Material

zur Verwendung gelangtc. Um die Instruktion
der Osfizicre möglichst sorgfältig betreiben zu können,
würde dcr Kurs tn mehrere Abtheilungen zerfallen.

Ka.vallerie. «,. Rekrutenschulen, Ansatz

Fr. 173M0. In Folge der vorgenommenen
Versuche mit dem Karabiner wurde bereits im Jahr
187yF>t>i4 Schulzeit für die Dragoner von 42 auf
60 Tage erhöht und scttbcr beibehalten. Für die

Guide» war die gleiche Schuldauer vorgeschlagen;
hingegen mußte man sich hier cbcnfalls an dte

gesetzliche Unterrichtszeit halten- Auch hier wurde auf
die erhöhten Lebensmittelpreise Rückstcht genommen.

l>. Wiederholungskurse. Auch hier konnte

auf eine Erhöhung der Unterrichtszeit für die

Dragoner von 6 auf 12 Tage für den Auszug und von
1 bis 6 Tage für die Reserve; und bet den Guiden
von 4 auf 6 Tage für den AuSzug und 1 aus 4 Tage
für die Reserve nicht eingetreten werden auö den

angeführten Gründen. Freilich muß nun bet der

gegenwärtigen Dauer der Wiederholungskurfe darauf
verzichtet werden, dte Dragoner in Handhabung der

Feuerwaffen zu üben. Es kann daher auch die Bewaffnung

derjenigen Dragoner, welche nicht im Rckru-
tenkurs auf den Karabiner eingeübt werden, nicht
stattfinden. Ansatz für die Wiederholungskurse 163,000 Fr.

«. Spezialku rsr. 1) Remonten. Die Re-
montenkurse verfehlen bet der gegenwärtigen Dienstdauer

ihren Zweck vollständig; hingegen konnte man
aus verschiedenen Gründen auf eine Verlängerung
der Kurse von 10 aus 20 Tage nicht eintreten, der

Ansatz, Fr> 11,500, blcibt daher der bisherige;
2) Spezialunterricht für die Offiziere
undUnterofftziere, Fr. 23.500; der bisherige
Ansatz für die Korporalsschule und den speziellen

ReitkurS wird beibehalten. Die Erhöhung von

10,000 Fr. ist zur Abhaltung eines SpeztalkurseS

bestimmt, in welchen die Chefs der Schwadronen
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unb bie |)auptleute ber Äompagnien einberufen wer*
ben follen. SDie SDragoner finb mit einer neuen
SBaffe, bem Äarabiner, »erfeben unb tt ifi burebau«

notbwenbig, bafj bie ©bff« ber taftifeben (Sinbeiten
unb ber Äompagnien mit bemfelben »ertraut gemaebt
werben. äRebr noeb bebürfen bfefe Dffijiere einer

taftifeben Slu«biibung, ba fie in ben gewöbnlicben Vln*

terricbt«furfen feine ©elegenbeit beiben, bie jefcige

®efecbt«weifc unb bfe Serwenbung ber Äaoallerie,
namentlicb für ben Sorpofien= unb @icberbeit«bienft,

grünblicb fennen ju lernen; 3) 3nfiru f toren
fcbule, Stnfafcgr. 3,500. ©eit 1866 würbe fefne

Äa»aßeries3nfiruftorenfcbule mebr abgebalten, obfebon

$lu«rüfhtng, Sacfung unb Sewaffnung feitber be=

beutenbe Stbänberungen erlitten baben. Qnt ©rjies
lung einer einbeitlicben 3nftruftion fann bie Slbbal=

tung einer foleben ©cbule nicbt länger »erfeboben

werben, befonber« ba eine tbeilweife Erneuerung be«

Serfonal« in Sluêficbt fiebt.

©djarffebfifcen. A. Äab re«furfe. SDteÄa*

bre«ber{enigen SataiUone, welcbe für 1873 ben orbent>

lieben 3Bteberbolung«fur« ju befleben baben unb bei

welcben ber SRcpetltftuljer neu eingeführt werben fod,
follen feweilen »on 3—4 Sataiflonen »eretniget, ju
einem »orbereitenben Äurfe befammett werben. Slns

faft für biefe Äurfe 33,000 fÇr.

B. ©pejieller Dua rtt er meifierfur«.
SBenn wir aucb, fagt ber Sunbeêratb, fonflatfren
muffen, bafj in ber ©efammtbeit ber bef Sefefcung
ber @cbütjenbatatflon«fiäbe ernannten Duartiermeifler
burebweg« gute ©temente »orbanben finb, fo baben

boeb bie ©rfabrungen, welcbe au« beren SDimfi^abi«5
feit al« Serwaltung«offijiere gefeböpft worben finb,
jur »oflftänbigen Ueberjeugung gefübrt, baf beren

gaebbilbung, wie fie ibre ©tellung al« Duartiermeifler
bebingt, eine febr unjureicbenbe unb Iücfenbafte ifi.
Um biefem Uebelftänbe abjubelfen unb für bie golgen
einen georbneten Serwaltung«bienft bei biefer SBaffe

ju fiebern, beabfiebtigen wir, fämmtlicbe Duartier»
meifter ber ©cbüfcenbataiflone ju einem Äurfe »on
14 Sagen, SReifetage nicbt inbegriffen, jn befammeln.
SBir baben un« fowobl bei Seftimmung ber SDauer

be« Äurfe« al« bet ber Semtffung be« Ärebftanfafce«

»on gr. 4700 auf ba« Slflernotbwenbigfte befcbrânft.
C. Äorporal«f cbule. »nfafc 5151. hierüber

fagt ber Sunbeêratb : SDer ßweef ber ©cbule ifl, bte

angebenben Untercffijiere tbeoretifcb unb praftifcb
für ibren SDienft beranjubtlben. SDer Dffijier erbält
in ber Slfpirantenfcbule II. Älaffe unb in ber Dffis
jier«fcbule wäbrenb jufammen 10 SBocben feine gott=
bilbung. gür ben Ünteroffijier tft bi« bato fn biefer

SRicbtung nicbt« gefebeben. Dbne mebr Unterriebt
al« ber gemeine ©olbat genoffen ju baben, fod er

beffen Sorgefefcter unb in manchen gälten im gelbbienfl
beffen gübrer fein, ©r fübtt fid) be&balb aud) nicbt feft
in feiner ©tellung, wat jur golge bat, bafj ibm »on
©eite feiner Untergebenen nicbt gebübrenbe Slcbtung

gejodt wirb. SDtefem Uebelftänbe foli nacb Äräften
gefteuert werben, ©in Äur«, wie er längfi febon

bei ber Äaoallerie beftebt, foli ben neuernannten Uns

teroffijier in feinen S3irfung«frei« einfübren, ibm
Sufi unb Siebe für feine ©tellung einflößen unb ibn

'

aucb befâbigen, fid) felbft weiter ju bilben. SDie SDauer

be« Äurfe« würbe auf 14 Sage feftgcfefct.

3nfanteries unb fpejielle Äurfe unb
Uebun gen für Dffijiere be« eibg. ©tabe«.

a) Äabre«furfe. Slnfaç gr. 75,756. ©ine
Äotporal«fcbule, beftebenb au« bref Äabreöbataittonen
»on Je 500 Äorporalen al« ©ewebrtragenben nebft
ben nötbigen Äabre«. — SDauer 4 SBocben.

©« feblt faft überall an ber ©rjiebung »on Un=

teroffijieren. Qnaldd» fofl bie Äabre«fcbule unfere
ßebrbrigabe barfteflen, fn welcber ber 3nßruftfon«s
mobu« unb bie ©efed)t«metbobe für bie ganje Qn*
fanterie gegeben wirb. SDie ©cbule geftattet, bafj
12 ®eneraIfiab«=Dffijiere praftifcb im Sruppenbfenft
etngefübrt werben, unb fie wäre baber etn jweefs

mäfiger ©rfafc ber frübern Slppltfation«fcbule. Slbs

gefeben »on ber grage, ob etne ßebrbrfgabe jebe«

3abr aufjufteflen fcf, ifl fie für ein SRal nötbig,
weil eine neue Saftif unb ein Srojeft für bte Tla*
nöoriranleitung jum Sebürfnifj geworben ifi. SBa«

oben »on ben ©cbarffdjüftenunterofftjicren gefagt
worben ift, gilt aud) »on benen ber 3nfanterie. SDie

SnfanteriesUnteroffljiere erbalten leiber nur in ben

aflerwenigfìen Äantonen einen befonbern Unterriebt,
ber für fbre ©teflung al« ©ebülfen be« Dffijier« unb
al« felbftfiänbiger gübrer im ©efeebte (at« ©ruppen*
fübrer), fowie für ben Innern SDienft befäbiget. @«

mu§ baber bfe ©fbgenoffenfebaft nacbbelfen; ba ba*
burcb jebodj für ben Unterofftjier nur geleiftet wirb,
wat bfe Äantone leiften foflen, fo tft e« billig, bafj
fte einen Sbeil ber Äoften, nämlicb ©olb unb Ser*
pflegung tragen.

Unfere Dffijiere be« ©eneralftabe« baben gar feine

©elegenbeit, ben 3"fanterieblenft fennen ju lernen, j

fett Re in golge ber SBabl ber ©d)üijenftab«offijfere
nicbt mebr ju ben ©djüfcen fommanbirt werben; in
einem foleben Äabre«fur« aber würbe tbnen ©elegens
beit jur Sruppenfübrung gegeben. — ©nblicb »er*
tritt ein folcber Äabreefur« aud) bie 3"ftiuftor«ns
fcbule, inbem bie 3«ftruftoren bier am beften in bie

rtebtige gebrmetbobe etngefübrt werben. SBürbe ber

»orgefcblagene Äabre«fur« ntebt ftattftnben, fo möd)te
eine befonbere 3«ftruftorenfd)ule angeorbnet werben,
ba ber Sunb burd) ba« ©efefc jur Stu«bilbung ber

3nfanterieinftruftoren »erpftiebtet ift.
SDie ©efammtfoften ber Äabre«furfe würben jirfa

gr. 148,284 betragen, Woran bie betreffenben Äan«
tone ©olb unb Serpflegung ju leiften bätten.

b. ©cbulen fürDffijiere unbSlfpiran*
ten. Stnfafc gr. 133,477. ©« finb brei ©cbulen
»orgefeben, unb jwar:

©cbule für angebenbe Dffijfere ber 3nfanterie
unb ©djüfcen franjöfifdjer unb beutfdjer ©pradje in
Sbun.

©cbule für 3nfanterfe*Dffijier«afpiranten beutfdjer
unb franjöfifdjer ©pradje tn Sbun.

©cbule für beutfebe Slipiranten unb italienifdj
fpredjenbe Dffijiere unb Slfpiranten in Slarau.

SDa« lefctjabrige Sübget batte nur 260 ©cbüler
à gr. 314 per 2Rann »orgefeben ; ba aber ju biefer

3abl 85 ©cbüler mebr binjugefommen finb, fo würbe
baffelbe bebeutenb übtrfdjritten, woju nodj bie ©olb*
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und die Hauptleute der Kompagnien einberufen werden

sollen. Die Dragoner sind mit einer neuen
Waffe, dem Karabiner, versehen und es ist durchaus

nothwendig, daß die Chefs der taktischen Einheiten
und der Kompagnien mtt demselben vertraut gemacht
werden. Mehr noch bedürfen diese Ofsiziere einer

taktifchen Ausbildung, da sie in den gewöhnlichen Un-
terrichtskursen keine Gelegenheit haben, die jetzige

GesechtSweise und die Verwendung der Kavallerie,
namentlich für den Vorposten- und Sicherheitsdienst,
gründlich kennen zu lernen; 3) Jnstruktorenschule,

Ansatz Fr. 3,500. Seit 1866 wurde keine

Kavallerie-Jnstruktorenschule mehr abgehalten, obschon

Ausrüstung, Packung und Bewaffnung seither
bedeutende Abänderungen erlitten haben. Zur Erzielung

einer einheitlichen Instruktion kann die Abhaltung

einer solchen Schule nicht länger verschoben

werden, besonders da etne theilweife Erneuerung des

Personals in Aussicht steht.

Scharfschützen. Kad reskurse. Die
Kadres derjenigen Bataillone, welche für 1873 den ordentlichen

Wiederholnngskurs zu bestehen haben und bei

welchen der Repetirstutzer neu eingeführt werden foll,
sollen jeweilen von 3—4 Bataillonen vereiniget, zu
einem vorbereitenden Kurse besammelt werden. Ansatz

für diese Kurse 33.000 Fr.
L. Spezieller Quartiermeisterkurs.

Wenn wir auch, sagt der BundeSrath, tonstatiren
müssen, daß in der Gesammtheit der bet Besetzung
der Schützenbatatllonsstäbe ernannten Ouartiermeister
durchwegs gute Elemente vorhanden sind, so haben

doch die Erfahrungen, welche aus deren DienfMhig-
keit als Verwaltungsoffiziere geschöpft worden sind,

zur vollständigen Neberzeugung geführt, daß deren

Fachbildung, wie sie ihre Stellung als Ouartiermeister
bedingt, eine sehr unzureichende und lückenhafte tst.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen und für die Folgen
einen geordneten Verwaltungsdienst bet dieser Waffe

zu sichern, beabsichtigen wir, sämmtliche Quartier»
meifter der Schützenbataillone zu einem Kurse von
14 Tagen, Retsetage nicht inbegriffen, zu besammeln.

Wir haben unS fowohl bei Bestimmung der Dauer
des Kurses als bei der Bemessung deö Kreditansatzes

von Fr. 4700 auf das Allernothwendigste beschränkt.

O. Korporalsschule. Ansatz 5151. Hierüber
sagt der Bundesrath: Der Zweck der Schule ist, die

angehenden Unteroffiziere theoretisch und praktisch

für ihren Dienst heranzubilden. Der Offizier erhält
in der Aspirantenschule II. Klasse und tn der

Offiziersschule während zusammen 10 Wochen seine

Fortbildung. Für den Unteroffizier ist bis dato in dieser

Richtung nichts geschehen. Ohne mehr Unterricht
als der gemeine Soldat genossen zu haben, soll er

dessen Vorgesetzter und in manchen Fällen im Felddienst
dessen Führer setn. Er fühlt fich deßhalb auch nicht fest

in seiner Stellung, was zur Folge hat, daß ihm von
Seite fetner Untergebenen nicht gebührende Achtung
gezollt wtrd. Diesem Uebelstande soll nach Kräften
gesteuert werden. Ein Kurs, wie er längst schon

bet der Kavallerie besteht, soll den neuernannten
Unteroffizier in seinen Wirkungskreis einführen, thm
Luft und Liebe für seine Stellung einflößen und thn

auch befähigen, fich selbst weiter zu bilden. Die Dauer
deS Kurses wurde auf 14 Tage festgesetzt.

Infanterie- und spezielle Kurse und
Uebun gen für Offiziere des eidg. Stabes.

s) Kadreskurse. Ansatz Fr. 75,756. Eine
Korporalsschule, bestehend aus drei Kadreöbataillonen
von je 500 Korporalen als Gewehrtragenden nebst

den nöthigen Kadres. Dauer 4 Wochen.
ES fehlt fast überall an der Erziehung von

Unteroffizieren. Zugleich soll die Kadreöschule unsere

Lehrbrigade darstellen, in welcher der Jnstruktions-
modus und die Gefechtsmethode für die ganze
Infanterie gegeben wird. Die Schule gestattet, daß
12 Generalstabs-Offiziere praktisch tm Truppendienst
eingeführt wcrden, und sie wäre daher etn

zweckmäßiger Ersatz der frühern Applckationsschule.
Abgesehen von der Frage, ob eine Lehrbrtgade jcdcs

Jahr aufzustcllen sct, ist sie für ein Mal nöthig,
weil eine neue Taktik und ein Projckt für die Ma-
növriranleitung zum Bedürfniß geworden ist. WaS
oben von den Scharfschützenuntcroffizieren gcfagt
worden ist, gilt auch von denen der Infanterie. Die
Jyfanterie-Unteroffiziere erhalten leider nur tn den

allerwenigsten Kantonen einen besondern Unterricht,
der für ihre Stellung als Gehülfen des Offiziers und
als selbstständiger Führer im Gefechte (als Gruppenführer),

sowie für den innern Dienst befähiget. Es
muß daher die Eidgenossenschaft nachhelfen; da
dadurch jedoch für den Unteroffizier nur geleistet wird,
was dte Kantone leisten sollen, so ist es billig, daß
sie einen Theil der Kosten, nämlich Sold und Ver»

pflegung tragen.
Unsere Offiziere des Generalstabcs haben gar keine

Gelegenheit, den Jnfanteriedienst kennen zu lernen,
seit fie in Folge der Wahl der SchützenstabSoffiztere
ntcht mehr zu den Schützen kommandirt werden; tn
eincm solchen KadreSkurs aber würde thnen Gelegenheit

zur Truppenführung gegeben. — Endlich ver»

tritt ein solcher KadreSkurs auch dte Jnstruktorenschule,

indem die Jnstruktoren hier am besten in die

richtige Lehrmethode eingeführt werden. Würde der

vorgeschlagene KadrcSkurS ntcht stattfinden, so möchte
eine besondere Jnstruktorenschule angeordnet werden,
da der Bund durch das Gefetz zur Ausbildung der

Jnfanterietnstruktoren verpflichtet tst.
Die Gesammtkosten der KadreSkurse würden zirka

Fr. 148,284 betragen, woran die betreffenden Kantone

Sold und Verpflegung zu leisten hätten.
b. Schulen fürOffiztcre undAspiran»

ten. Ansatz Fr. 133.477. Es find drei Schulen
vorgesehen, und zwar:

Schule für angehende Offiziere der Infanterie
und Schützen französischer und deutscher Sprache in
Thun.

Schule für Jnfanterie-Offiziersaspiranten deutscher

und französischer Sprache in Thun.
Schule für deutsche Aipiranten und italienisch

sprechende Offiziere und Afpiranten tn Aarau.
Daö leytjährtge Büdget hatte nur 260 Schüler

à, Fr. 314 per Mann vorgesehen; da aber zu dieser

Zahl 85 Schülcr mehr hinzugekommen find, so wurde
dasselbe bedeutend überschritten, wozu noch die Sold»
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erböbung, inbegriffen Serpflegung »on 3 auf 5 gr.
fam, baber bie Sluêgaben für biefe ©cbulen faft auf
ba« SDoppelte fliegen.

SDie ©cblefjfcbulen für Dffijiere unb bie ©djulen
für 3nfanteries3imuterieute, beren Scufcen allgemein
anetfannt würbe, ftnb »on 3 auf 4 SBocben oerläns

gert unb ber Ärebtt für erftere auf 39,000 gr., für
lettere auf 13,000 gr. erböbt worben.

Siile übrigen Slnfäfce unb Äut«bauer für Äurfe
ber Sücbfenmacber, Äommiffariatefutfe, ©anität«:
furfe, SRtfogno«jfrungen für ©tab«offljtere, Seiud)
»on au«wättigen SRtlitäranftalten, Unterriebt für Dfs
fijiere im ©tabebüreau — wie im letjUn 3abr bei«

bebalten.

Sufammengefefcte ©djulen unb Ues
bun g en.

a. Sentralfdjule, Slnfafc gr. 80,000.

b. SDioiftonôjufamme njug, gr. 326,000. ©« wirb
baju eine Slnneebtoifion »orgefeben unb jwar unter

Seibebaltung be« für bie VIII. SDioifion (m 3abr
1872 ftftgefefcten Slane«. Sefttmmt würbe feitber
bie VI. SDioifton unter Dberft SRertan »on Safel;
Drt ber SRanöoer: bte Umgegenb »on grtiburg
unb SRurten. Sin biefer Uebung baben bie ber SDiei*

fion jugetbeilten 3nfanteriesSatalflone (au« greiburg,
Sern unb SBaabt) unb folgenbe ©pejialwaffenforp«
Sbeil ju nebmen: 1 ©oppeurfompagnie, 2 Satterien, 2
SDragonerfompagnten, 1 ©uibenfompagnte, 2 ©cbüfcen=

batatflone, 3 Slmbulancen.

c. Äantonale Sr uppenjufammen juge.
3ui 3abr 1864 würbe grunbfäfcltd) bie Unterftûftung
ber fantonalen Sruppenjufammcnjüge burd) ben Sunb
mit 4000 gr. befcbloffen. Ueber bte ^eriobe ber

Sinfübrung ber neuen SBaffen unb ber ©renjbefefcung«*
jabre 1870 unb 1871 baben fetne Äantone foldje
Uebungen abgebalten. Siun will im 3abr 1873 Slars

gau eine foldje abbalten unb e« wirb baber bie ©ub=
oention ber 4000 gr. gentbmtgt. SDer Sunb bebält
ficb natürlidj bie Srüfung ber Slnorbnungen »or.

Sei äbnlicben Segebren anberer Äantone foli ber

gletdje Seitrag ebenfafl« bewilliget werben.
Unter ben SReuanfcbaffungen »on Ärfegemattrial

figuriren 24,465 gr. für bie Äorp«au«rüftung ber

©djütjenbataiflone ; gr. 25,000 für ©eniematerial ;
gr. 51,325 für Slrtiflerie--SRaterial.

SDa« © t a b « b u r e a u bat für neue topograpbifcbr
Slufnabmen, Seröffentlicbung unb SDrucf be« Sltlaffe«
gr. 85,100 jur SDifpofition (baran tragen b<e Äans
tone Sern, Neuenbürg unb Safelflabt unb 8anb,
Slargau, ©djaffbaufen unb ber SUpenftub jufammen
gr. 23,300 bei) unb ba« SRilttärbepartement für afl*
gemeine SDrucffoften gr. 36,000.

SDie »eranfeblagten Sluêgaben für ba« SRilitärbepars
tement tm 3abr 1873 finb in ibren fcauptjlffern
nun folgenbe:

a) Serwaltungêperfonal gr; 130,351
b) 3nftrufttonêperfonal „ 211,995
c) Unterrfcbtêfurfe „ 2,422,379
d) Äriegemateriat „ 180,315

Sranêport gr. 2,945,040 I

Sranêport gr. 2,945,040
e) SRflitäranftalten unb geftung«s

werfe „ 63,600

f) @tab«bureau „ 85,100
g) Äommiffionen unb ©rperten „ 9,000
h) SDrudfoften „ 36,000
i) Serfdjiebene« „ 3,460

Sotal ber Sluêgaben gr. 3,142,200
Slucb bei Slnlafj ter Seratbung be« ©ifenbabnges

fefeeê gab e« nodj einige SDiefuffton über militärifcbe
Sunfte. SDie beiben Strtifet biefe« ©efefce«, weldje in
ba« ©ebiet be« SRilitärwefen« bineingreifen, lauten
wie folgt:

Slrt. 24. SDie Sunbe«bebörben finb beredjtigt, für
bie Qwedt ber Sanbtêoertbeibigung bie ©ifenbabnen
unb ba« gefammte Setrieb«material berfelben in Stns

fprudj ju nebmen unb beliebig barüber ju »erfügen.

SDer Sunb wirb für berartige 3nanfprudjnabme
ben ©ifenbabnoerwaltungen bie ben Jeweiligen Ser*
bättniffen angemeffene ©ntfdjäbigung »erabfolgen.

3n ©rmanglung einer gütlidjen Serftänbigung ent*

fdjeibet ba« Sunbe«geridjt.
Ueber bie Serwenbung be« ©ifenbabnperfonal«

ju militärifdjen 3»ecfen,bejiebung«weife beffen SDienft«

befreiung, witb bie SRilitärorganifation ba« Scäbere

beftimmen.
Slrt. 25. 3ebe ©ifenbabn»erwaltung ift »erpfliebtet,

SRilttär, welcbe« im eibgenöffifdjen ober fantonalen
SDienfte ftebt/ fowie SRaterial, welcbe« jum ©ebraueb
ber SRilitärcerwaltung beftimmt ift, um bie fcälfte
ber 'tarifmäßigen Sare burd) alle im gabrtenplane
»orgefeben« ßüge ober burd) aufjerorbentltcb« Sabn»
jüge jur ununterbrodjenen Seförberung ju über»

nebmen.

Seförberung burcb bie regelmäßigen ©djnefljüge
fann bagegen für ganje Sruppenfórper unb für Ärieg«»
material nidjt beanfprudjt werben.

SDfe Äoften, weldje burd) aufjerorbentlicbe ©idjers
beitêmafjregetn für ben Sranêport »on Suloer unb

Ärieg«feuerwerf »eranlaßt werben, bat bie ©ibge=

noffenfebaft ju tragen unb für ©djaben ju baften,
ber burcb Seförberung ber leljterwäbnten ©egenftänbe

obne Serfcbulben ber ©ifenbabn»erwaltung ober ibrer
Slngeftetlten »erurfaebt werben follte.

Set Slrttfel 25 batte bfe Äommiffion be« Scational*

ratbe« beantragt ju fagen : „Ärfegematerial" anftatt
nur „SRaterial". #err Sunbeêratb SBelti webrte
ficb bafür, baß man mit bem ©tänberatb einfad)

fage: »SRaterial", Weil jefct febon bie ©ifenbabnen
ben Segriff „Ärtegematertal" in einem für ben Sunb
allju engen ©inn befiniren. ©o baben fie j. S.
Slei, weldje« jur Anfertigung »on SRunition für
bie ©tbgenoffenfdjaft beftimmt war, nidjt al« Ärieges
material tariren wollen; ebenfo wenig grudjts unb

$aferlteferungen für bie eibgenöffifdje Slrmee. S3a«

man ju ©unften be« Sunbe« »on ben ©ifenbabnen
al« Segünftigung »erlange, fei im ©runbe nidjt«
Slnbere«, al« ein Slequioalent gegen bat faftifdje
SRonopol, weldje« bie ©ifenbabnen genießen. SDer

Slntrag be« $rn. SBelti würbe angenommen. f)err Dberft
»on Suren beantragt, baß audj bie Dffljterêbes
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erhöhung, inbegriffen Verpflegung von 3 auf 5 Fr.
kam, daher die Ausgaben für diese Schulen fast auf
das Doppelte stiegen.

Die Schießschulen für Ofstziere und die Schulen

für Jnfanterie-Zimmerleute, deren Nutzen allgemein
aneikannt wurde, sind von 3 auf 4 Wochen verlängert

und der Kredit für erstere auf 39,000 Fr., für
letztere auf 13,000 Fr. erhöht worden.

Alle übrigen Ansätze und Kursdamr für Kurse
der Büchsenmacher, Kommissariatskurse, SanitätSkurse,

R'kognosjirungen für Stabsoffiziere, Besuch

von auswärtigen Militäranstalten, Unterricht für
Offiziere im Stabsbureau — wie im letzten Jahr
beibehalten.

Zusammengesetzte Schulen und
Uebungen.

». Zentralschule, Ansatz Fr. 80.000.

b. DivisionSzusamme nzug, Fr. 326.000. ES wird
dazu eine Armeedistston vorgesehen und zwar unter

Beibehaltung des für die VIII. Division im Jahr
1872 festgesetzten Planes. Bestimmt wurde seither
die VI. Division unter Oberst Merton von Basel;
Ort der Manöver: die Umgegend ron Freiburg
und Murten. An dieser Uebung haben die der Division

zugetheilten Infanterie-Bataillone (aus Freiburg,
Bern und Waadt) und folgende SpezialwaffenkorpS
Theil zu nehmen: 1 Sappeurkompagnie, 2 Batterien, 2
Dragonerkompagnie«, 1 Guidenkompagnie, 2 Schützen-

batatllone, 3 Ambülancen.

o. Kantonale Truppenzusammenzüge.
Im Jahr 1864 wurde grundsätzlich die Unterstützung
der kantonalen Truppenzusammenzüge durch dcn Bund
mit 4000 Fr. beschlossen. Ueber die Periode der

Einführung der neuen Waffen und der GrenzbesctzungS-

jahre 1870 und 1871 haben keine Kantone folche

Ucbungcn abgehalten. Nun will tm Jahr 1873 Aargau

etne solche abhalten und cö wird daher die

Subvention der 4000 Fr. gcnchmigt. Der Bund behält
fich natürlich die Prüfung der Anordnungen vor.

Bci ähnlichen Begchren anderer Kantone soll der

gleiche Beitrag ebenfalls bewilliget werden.
Unter den Ncuanschaffungcn von Krtcgsmatcrial

figuriren 24,465 Fr. für die Korpsausrüstung dcr

Schützcnbataillone; Fr. 25,000 für Geniematerial;
Fr. 51,325 für Artillerie-Material.

Das S t a b s b u r e au hat für neue topographische
Aufnahmen, Veröffentlichung und Druck deS Atlasses
Fr. 85.100 zur Disposition (daran tragen die Kantone

Bern, Neuenbürg und Baselstadt und Land,
Aargau, Schaffhauscn und der Alpenklub zusammen
Fr. 23,300 bet) und das Militärdepartement für
allgemeine Druckkosten Fr. 36.000.

Die veranschlagten Ausgaben für das Militärdepartement

im Jahr 1873 find in ihren Hauptziffern
nun folgende:

») Verwaltungspersonal Fr; 130.351
d) Jnstruktionspersonal 211.995
«) Unterrtchtskurse „ 2,422,379
6) Kriegsmaterial „ 180,315

Transport Fr. 2,945.040

Transport Fr. 2,945.040
e) Militäranstalten und Festungs¬

werke „ 63,600

t) Stabsbureau „ 85,100
zz) Kommissionen und Experten „ 9.000
K) Druckkosten „ 36.000
i) Verschiedenes „ 3.460

Total der Ausgaben Fr. 3,142,200
Auch bet Anlaß der Berathung des Gtsenbahnge-

sctzcs gab es noch einige Diskussion über militärische
Punkte. Die beiden Artikel dieses Gesetzes, welche tn
das Gebiet des MilitärwesenS hineingreifen, lauten
wie folgt:

Art. 24. Die Bundesbehörden find berechtigt, für
die Zwecke der Landesvertheidigung die Eisenbahnen
und das gesammte Betriebsmaterial derselben in
Anspruch zu nehmen und beliebig darüber zu verfügen.

Der Bund wird für derartige Inanspruchnahme
den Eisenbahnverwaltungen die den jeweiligen
Verhältnissen angemessene Entschädigung verabfolgen.

Jn Ermanglung einer gütlichen Verständigung
entscheidet das Bundesgericht.

Ueber die Verwendung des Eisenbahnpersonals

zu militärischen Zwecken, beziehungsweise dessen

Dienstbefreiung, wird die Militärorganisation daS Nähere
bestimmen.

Art. 25. Jcde Etsenbahnverwaltung ist verpflichtet,

Militär, welches im eidgenössischen oder kantonalen

Dienste steht, sowie Material, welches zum Gebrauch
der Militärverwaltung bestimmt ist, um dte Hälfte
der tarifmäßigen Taxe durch alle im Fahrtenplane
vorgesehene Züge oder durch außerordentliche Bahn-
zöge zur ununterbrochenen Beförderung zu
übernehmen.

Beförderung durch die regelmäßigen Schnellzüge
kann dagegen für ganze Truppenkörper und für
Kriegsmaterial nicht beansprucht werden.

Die Kosten, welche durch außerordentliche
Sicherheitsmaßregeln für den Transport von Pulver und

Kriegsfcuerwerk veranlaßt werden, hat die

Eidgenossenschaft zu tragen und für Schaden zu haften,
der durch Beförderung der letzterwähnten Gegenstände

ohne Verschulden der Etsenbahnverwaltung oder ihrer
Angestellten verursacht werden sollte.

Bet Artikel 25 hatte die Kommisston des National-
rathes beantragt zu sagen: „Kriegsmaterial" anstatt

nur „Material". Herr Bundcsrath Welti wehrte
fich dafür, daß man mit dem Ständerath einfach

sage: .Material", weil jetzt schon dte Eisenbahnen
den Bcgriff „Kriegsmaterial" tn einem für den Bund
allzu engen Sinn definire». So haben ste z. B.
Blei, welches zur Anfertigung von Munition für
die Eidgenossenschaft bestimmt war, nicht als
Kriegsmaterial taxiren wollenz ebenso wenig Frucht- und

Haferlteferungen für die eidgenössische Armee. Was
man zu Gunsten deö Bundes von den Eisenbahnen

als Begünstigung verlange, sei im Grunde nichts

Andercs, als ein Acquivalcnt gegen daS faktische

Monopol, welches dte Eisenbahnen genießen. Der

Antrag des Hrn. Welti wurde angenommen. Herr Oberst

von Büren beantragt, daß auch die Offiztersbe-
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bienten unb Dffijierêpferbe bie Segfmfttgung ber

nur balben Sare genießen foflen, weil fie ebenfallê

jur Slrmee geboren. SBttrbe angenommen ; bingegen
ein anberer Slntrag be« ©errn Q\)xo abgelebnt,
welcber »erlangte, baß Sfrfonen, weldje überbaupt
in militârifcben ßweefen reifen, nur bie halbe Sare
bejablcn foflen. ©r fiüfcte feinen Slntrag auf fol=
genben Sorfafl. — ©in ©olbat, welcber nacb Slmes

rifa auêgewanbert war unb bann wieber in bie

©elmatb jurücffebrte, fuljr »on Sbun nadj Sern,
um au« bem bortigen 3*ugbaufe feine SBaffen unb

SRilitärauerüftung wieber ju bolen. Sluf bem SRiicfs

Wege weigerte er ficb, bie »olle Sare ju bcjablen
unb beßbalb würbe ibm in Sbun »om Sabubofoors
fteber unb efnem ©ifenbabnfonbufteur ber ©tufcer
mit Sefcblag belegt, wäbrenb ber ©olbat boch offen=

bar ju militärifdjen Sweden gereift war. SDer ©olbat
babe bann bie £>ülfe eine« Slnwalte« angerufen (teê
©errn 3ör° felber) um wieber in ben Srfifj feine«

©tufcer« ju fommen. — ©err Sunbeêratb SBelti
bemerfte, ba« fei offenbar au« ©aebunfenntniß be«

Äonbufteur« gefebeben, worauf ©err 3»™ erwiberte,
btefe Slnficbt fet nfdjt richtig ; benn bie StfcMagnabme
be« ©tufcer« fei burd) eine SBetfung be« SDireftorfum«
ber 3enfra'babn »on Safel au« gutgeheißen worben.

©err SReferent © tä m p f l f glaubt, ber 3ufafcanirag
be« ©errn 3»ro fei überflüfftg ober muffe in ba«

Sofljfebung«reglement aufgenommen werben. SDer

Slntrag be« ©errn Qt)xo würbe, wfe gefagt, abge=

lebnt.
©cbon bei Slrtifel 14 batte ftdj eine militärifcbe

SDiefuffton entfponnen. SDiefer Slrtifel banbelt »on

ber Serpflidjtung ber ©ifenbabnen, im 3ntereffe ber

©idjerbeit be« Sabnbetrfebe« unter Umftänben, b. b-

ba, wo bie Sebûrfntffe e« etforbern, ein jweite« ®t*
leife ju erfteflen. SDie Äommiffton beê Srationalratbe«

beantragte nun nad) ben SBorten : „wo erweiterte

Serfebrêbebûrfniffe (e« »erlangen)" einjufcfjaltcn :

„ober bie 3ntereffen ber Sanbeêoertbeibigung*. ©ctr
SBelti glaubt, bfe grage ber boppelten ©eleife

werbe ficb »on felbft löfen ; ein jweite« ©eleife »on

©erjogenbuebfee nacb Slarau fei gefiebert unb baju
werben wobl in wenigen 3abren bie Sarallelbabneu
»on ©enf bt« an ben Sobenfee fommen; bingegen
Wut er ftcb natürlich bem 3"fafc:Slntrag ber Äom=

miffion nfdjt wfberfefcen. gür wiebtiger bält er eine

anbere grage. SDa« SRilltärbepartement »erlangt
nämlicb, gefttifct auf »erfebiebene ©utaebten, baß aucb

noeb anbere militärifcbe 3ntereffen berücfficbtiget wer*
ben : SDie SRilttärpfltcbt be« Sabnperfonal« in fefner

Serufêftellung, einbeitlicbe 3ug«fignale, längere ©es

leife auf ben Äreujungeftationen für größere 3"ge,
Slenberung einer Slnjabl SBagen für ben Äranfens

transport u. f. w. Siile« fönne man nun allerbing«
nicbt erreidjen ; am bringenbften fei bie nötige Qabl
SBafferftationen für größere SRilitärjüge. — ©err
Dr. ©feber webrt ficb gegen bfe Slbficbt, fn biefem

Slrtifel ben ©ifenbabnen einfad) neue Saften aufju=
legen, j. S. Slnlage neuer ©eleife, ©röffnuttg neuer
©tationen u. f. w. ©r balte bie« »om rechtlichen

©tanbpunft au« für unjuläffig, namentlich ift er

gegen bie neuen Saften „im 3«tereffe ber Sanbe«*

»ertbeibigung". ©oldje fpejitfle SRilitärjwecfe muffen
»om Sunb btjablt ober wenigften« entfcbäfcfgtt werben,
fo gut al« bie SRilitärfiraßen. Äleinere ober weniger
günftfg geftellte Sabnen fönnen ba« gar nidjt au«s

fübren, j. S. bie Signe b'Stalie, fo ftrategifcb widjtig
im SBafli« oiefleiebt ein jweite« ©eleife wäre. @r »erlangt
baber eine billige Äoftenbetbeilung unb jugktd» SRücfs

weifung an bie Äommiffion. ©err ©tä mpfli bes

meift, bie Sunbeéoerfammlung fef nicbt Sartbei g?s?n-
über ben ©ifenbabnen, welcbe für bie Sebürfniffe be«

Sanbe« bie ©ifenbabnen in Slflem unb 3«bem ju
entfebäbigen babe ; hingegen werbe btr Sunb gerechten

Slnforberungen auf ©ntfebäbigung SRecbnung tragen.
— Sunbeêratb SBetti empfiehlt bringenb bie Slns

nabme be« militârifcben Slmenbement«; jwar ift er
nicbt gegen bie SRücfmeifung an bfe Äommiffion, t>itt=

gegen muffe in biefer SRaterie jefct fdjon bem Sunbe
eine Äompetenj gegeben werben, ©err SB e cf »on

greiburg wehrte ftcb ebenfafl« gegen bfe bcabficbtlgten
SRilitärlaften für bfe ©ifenbabnen ebne ©ntfebäbigung.
©r ftellt einen Slntrag in bem ©inn, bie ©ifenbabnen
haben bie SBcifungen be« Sunbe« aflcrbfngê auêjus
führen, hingegen foil über ba« SRaß ber ©ntfebäbigung

ba« Sunbeôgeridjt entfdjeiben. SDa« milis
tävifdje Slmenbement würbe an bie Äommiffion ju=
rücfgewiefen, tn einer fpätetn Seratbung aber anges

nommen. SDer Slntrag be« ©errn SBecf beliebte

nicbt.

Sei 3lriifel28, welcher mögliebfte ©inbeit be« fdjwefj.
©ifenbabnwefen« feftftellt, nahm ©err SD u b « bie

fcbuiaiipurtgen Sahnen gegen bie Slnbeutnng tn
©ebutj, ale feien biefelben ben militârifcben 3t»ecCen

eher binberlich al« förberltcb, weil ber SranCport
»on Ärfegematerial burcb bie Umlabungen febr ers
febwert werbe. Son einem ganj allgemeinen ©es

fichtêpunft au« bemerfte ©err SDub«, baß faft alle

großem ©taaten au« rein militârifcben ©rünben
oon efnem einheitlichen Softem jurücffommen. SRußlanb

habe au« rein ftrategifchen ©rünben fefn ganje«
©ffenbabnnefc »iel breitfpurtger angelegt at« bfe

SRacbrarftaaten, bamtt weoer bie Sabn noeb ba«

SRaterial in einem ÄtiegefaU benûfct werben fönnen.

granfreicb fet im Segttff, alle Sahnen, welcbe nicht

»on geftungen bebertfebt werben, au« gleichen ©runs
ben fchmalfpuriger anjulegen, al« bte e« umgebenben
©taaten. Umlabungen muffen übrigen« aud) auf
unfern brettfpurigen Sab'.*en jetjt fchon »otfommen

unb SRannfcbaftcn fönnen bte fcbmalfpurigen Sahnen
ebenfo gut tranôporttren, al« bie brettfpurigen.
Uebrigen« fei ber ©auptjwecf ber ©ifenbabnen am
©nbe benn bodj fein milttärifcher, fonbern ©auptjwecf
fet ber Setfebr in Qeiten bei grieben«.

SDa« waren nun im SBefentlicben bie militârifcben
SDiêfufjionen ber leijten Sunbeéoerfammlung.

las neue Sah)enfeuer-©tfd)ii| ist» ©berft
»en libertini.

3n SRr. 22 be« Ictjten 3aörgc<nge« haben wir
eine Sefdjreibung be« ©alpenfeuergefdjûfceê, welche«

ber öftrefdjifdje Dberft »on SUbertinf fonftruirt bat,
gebracht.
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dienten und Ofstjtcrspferde die Begünstigung der

nur halben Tare genießen sollcn, weil sie cbcnfalls

zur Armee gehören. Wurde angenommen z hingegen
ein anderer Antrag deö Herrn Zyro abgelehnt,
welcher verlangte, daß Personen, welche überhaupt
tn militärischen Zwecken reisen, nur die halbe Taxe
bezahlen sollcn. Er stützte seinen Antrag auf
folgenden Vorfall. — Ein Soldat, welcher nach Amerika

ausgewandert war und dann wieder in die

Heimath zurückkehrte, fuhr von Thnn nach Bern,
um aus dem dortigen Zeughause seine Waffen und

Militärausrüstung wicder zu holcn. Auf dem Rückwege

weigerte er sich, die volle Taxe zu bezahlen

und deßhalb wurde thm in Thun vom Bahuhvfvor-
steher und einem Eisenbahnkondukteur der Stutzer
mit Beschlag belegt, während der Soldat doch offenbar

zu militärischen Zwecken gereist war. Der Soldat
habe dann die Hülfe eines Anwaltes angerufen (des

Herrn Zyro selber) um wieder in den Besitz seines

Stutzers zu kommen. — Herr Vundesrath Welti
bemerkte, das sci offenbar aus Sachunkenntniß des

Kondukteurs geschehen, worauf Herr Zyro erwiderte,
diese Ansicht sei nicht richtig z denn die Beschlagnahme
des Stutzers sei durch eine Weisung deS Direktoriums
der Zentralbahn von Basel aus gutgeheißen worden.

Herr Referent Stämpfli glaubt, der Zusatzantrag
des Herrn Zyro sei überflüssig oder müsse in das

Vollziehungsreglement aufgenommen werden. Der
Antrag des Herrn Zyro wurde, wte gesagt,
abgelehnt.

Sckon bei Artikel 14 hatte sich eine militärische
Diskussion entsponnen. Dieser Artikel handelt von
der Verpflichtung der Eisenbahnen, im Interesse der

Sicherheit deö Bahnbetriebes unter Umständen, d. h.

da, wo die Bedürfnisse es erfordern, ein zweites
Geleise zu erstellen. Die Kommission dcs Nationalrathcs
beantragte nun nach den Worten: „wo erweiterte

Verkehrsbedürfnisse (es verlangen)" einzuschalten:

„oder die Interessen der Landesvertheidigung". Hcrr
Welti glaubt, die Frage der doppelten Gelcise

werde sich von selbst lösen z ein zwcitcs Geleise von
Herzogenbuchsee nach Aarau sei gesichert und dazu

werden wohl in wenigen Jahren die Parallclbabnen
von Genf bis an den Bodensee kommen; hingcgcn
Will cr sich natürlich dcm Zusatz-Antrag dcr
Kommission ntcht widcrsctzcn. Für wichtiger hält er einc

andere Frage. Das Militärdepartemcnt verlangt
nämlich, gestützt auf verschiedene Gutachten, daß auch

noch andcre militärische Interessen berücksichtiget wcrden

: Die Militärpflicht des Bahnperfonals in seiner

Berufsstellung, einheitliche Zugsstgnale, längere
Geleise auf den Kreuzungsstationen für größere Züge,
Aenderung einer Anzahl Wagen für den

Krankentransport u. f. w. Alles könne man nun allerdings
nicht erreichen; am dringendsten sei die nöthige Zahl
Wasserstationen für größere Militärzüge. — Herr
Dr. Escher wehrt sich gegen die Absicht, in diesem

Artikel den Eisenbahnen einfach neue Lasten aufzulegen,

z. B. Anlage neuer Geleise, Eröffnung neuer
Stationen u. s. w. Er halte dies vom rechtlichen

Standpunkt aus für unzulässig, namentlich tst er

gegen die neuen Lasten „im Interesse der Landes¬

vertheidigung". Solche spezielle Militärzwecke müssen

vom Bund bezahlt oder wenigstens entschädiget werden,
so gut als die Militärstraßen. Kleinere oder weniger
günstig gestellte Bahncn können das gar nicht
ausführen, z. B. die Ligne d'Italie, so strategisch wichtig
im Wallis vielleicht ein zweites Geleise wäre. Er verlangt
daher eine billige Kostcnbetheilnng und zugleich
RückWeisung an die Kommission. Hcrr Stämpfli
bemerkt, die Bundesversammlung sei nicht Parthei g?g?n-
über den Eisenbahnen, welche für die Bedürfnisse dcs

Landes die Eiscnbahncn in Allem und Jedem zu
entschädigen habe; hingegen werde dcr Bund gerechten

Anforderungen auf Entschädigung Rechnung tragen.
— Bundesrath Welti empfiehlt dringend die

Annahme des militärischen Amendements; zwar tst er
nicht gegen die Rückweisung an die Kommission,
hingcgcn müsse in dieser Materie jctzt schon dem Bunde
eine Kompetenz gegeben werden. Herr Weck von
Frciburg wehrte stch cbcnfalls gegen die brabstcktigten
Militärlasten für die Eiscnbahncn ohne Entschädigung.
Er stellt einen Antrag in dem Sinn, die Eisenbahnen

haben die Weisungen deö Bundes allerdings
auszuführen, hingcgcn soll über das Maß der Entschädigung

das Bundesgericht entscheiden. Das
militärische Amendement wurde an die Kommission
zurückgewiesen, in einer spätern Berathung aber

angenommen. Der Antrag des Herrn Weck beliebte

nickt.
Bei Ariikel28, welcher möglichste Einheit des schweiz.

Eisenbahnwesens feststellt, nahm Herr Dubs die

schmalipurigcn Bahnen gegen die Andeutung tn
Schutz, als seicn dieselben den militärischen Zwecken

eher hinderlich als förderlich, weil dcr Transport
von Krtegsmatcrial durch die Umladungen sehr

erschwert werde. Von einem ganz allgcmcincn Gc-
flcktspunkt aus bemerkte Herr Dubs, daß fast alle

größer« Staaten aus rcin militärischen Gründen
von einem einheitlichen System zurückkommen. Rußland

habe aus rcin stratcgischcn Gründen sein ganzes
Etscnbahnnctz viel breitspuriger angclcgt als die

Nachdarstaatcn, damit weder die Bahn noch das

Material in eincm Kricgsfall bcnützt werden können.

Frankreich set im Begriff, alle Bahnen, welche nicht

von Fkstungcn beherrscht werden, aus gleichen Gründen

schmalspuriger anzulegen, als dic eö umgebenden
Staaten. Umladungen müssen übrigens auch auf
unfern breitspurigen Bah.?cn jrtzt schon vorkommen

und Mannschaftcn können die schmalspurigen Bahnen
ebenso gut transportiren, als die breitspurigen.
UcbrigcnS sei der Hauptzweck der Eisenbahnen am
Endc denn doch kein militärischer, sondern Hauptzweck
sei der Verkehr in Zeiten dcö Friedens.

Das waren nun im Wesentlichen die militärifchen
Diskussionen dcr letzten Bundesversammlung.

Das neue Saioenseuer-Geschütz des Wberst

vsn Albertini.

In Nr. 22 des letzten Jahrganges haben wir
eine Beschreibung des Salvenfeuergeschützes, welches

der östreichische Oberst von Albertini konstruirt hat,
gebracht.
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